
Amtsblatt der Stadt Ratingen. Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Ratingen, Postfach 10 17 40,  40837 
Ratingen. Tel. (02102) 550-0. Verantwortlich für den Inhalt: Hartmut Georg. Das Amtsblatt erscheint in unregelmäßi-
gen Abständen. Der Versand erfolgt kostenlos als PDF-Datei per E-Mail. Das Amtsblatt ist auch beim Bürgerbüro der 
Stadt Ratingen in Papierform kostenlos erhältlich sowie unter www.stadt-ratingen.de einzusehen. Die Papierausgabe 
wird als die authentische im Sinne von § 15 Absatz 2 Satz 5 des „Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwal-
tung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften“ vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) angesehen. Druck: Eigendruck. 

AMTSBLATT  

DER STADT RATINGEN 

 
 

HERAUSGEBER: DER BÜRGERMEISTER JAHRGANG: 10 

 NUMMER   : 10 

 DATUM      : 12.05.2014 

INHALTSVERZEICHNIS 
_______________________________________________________________________ 
 
Lfd. Nr. 
 

Bezeichnung 

52 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen  

- Wahlbekanntmachung zur Europawahl - 

  

53 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen  

- Wahlbekanntmachung zur Kommunalwahl - 

  

54 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen  

- Wahlbekanntmachung zur Integrationsratswahl - 

  

55 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen  

- Bebauungsplan Ost 172, 1. Abschnitt, 4. Änderung „Feldstraße / Peter-
Jansen-Straße / Heinz-Büter-Weg“ - 

  

56 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen  

- Bebauungsplan Ost 392 „K 10n / Gewerbegebiet Voisweg“ - 
  

57 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen  

- Bebauungsplan M 377 „Bahnstraße / Freiligrathring / Beethovenstraße“ - 

  

58 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen  

- Bebauungsplan M 389 „Düsseldorfer Platz – ZOB“ - 

  

59 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen  

- Bebauungsplan  H 381 „Eggerscheidter Straße / Am Wiedekamp / Am Wet-

zelshaus / Stolsheide / Schlipperhaus“ - 
  

 
... 

 

Fortsetzung des Inhaltsverzeichnisses auf der nächsten Seite! 

 

http://www.stadt-ratingen.de/


12.05.2014 Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 10 / 2014 Seite     154 
 

 

  

Lfd. Nr. 
 

Bezeichnung 

60 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen  

- Vorkaufsrechtssatzung „Industriegleis Duisburger Straße / Rehhecke“ - 

  

61 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen  

- Öffentliche Zustellung - 

  
  



12.05.2014 Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 10 / 2014 Seite     155 
 

 

52 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Wahlbekanntmachung zur Europawahl  

 
Die Bundesregierung hat Sonntag, den 25. Mai 2014, als Tag der Hauptwahl (Wahltag 
für die 8. Direktwahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der 
Bundesrepublik Deutschland bestimmt (BGBl. I S. 3618).    
 
Die Wahl erfolgt in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr in den dafür vorgesehenen 
Wahllokalen. 
 
Das Wahlgebiet ist der Kreis Mettmann. 
 
 
Wahlbenachrichtigung  
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 28.04.2014  
bis 02.05.2014 zugestellt wurden, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem die Wahlberechtigten wählen können.  
 
Stimmzettel 
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. Wähler haben ihren Personalausweis oder Pass mitzubringen und 
sollen ihre Wahlbenachrichtigung bereithalten. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahlberechtigte erhält bei Betreten des 
Wahlraumes den Stimmzettel für die Europawahl. Der Stimmzettel muss in einer Wahl-
kabine des Wahlraumes gekennzeichnet werden. 
 
Wähler haben für die Europawahl eine Stimme. 
 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein/e Bewerber/in gekennzeichnet werden. Die 
Kennzeichnung soll durch Ankreuzen oder auf andere Weise kenntlich machen, wel-
chem/welcher Bewerber/in die Stimme gelten soll. 
 
 
Erteilung von Wahlscheinen 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten auf Antrag 
einen Wahlschein. Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten auf Antrag einen Wahlschein, wenn 

a) nachgewiesen wird, dass aus einem nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist versäumt wurde, 

b) Wahlberechtigte aus einem nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragen wurden, 

c) die Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist ent-
standen ist oder sich herausstellt.   

 
Dieser Personenkreis kann einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 25. Mai 2014, 15.00 Uhr, im Bürgerbüro, Peter-Brüning-Platz 3, 40878 
Ratingen, stellen. 
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Ein Briefwahlantrag kann auf dem rückseitigen Vordruck der Wahlbenachrichtigung ge-
stellt werden. Der Antrag muss zwingend enthalten: Name, Vorname, Geburtsdatum, 
vollständige Anschrift. Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. Die Schriftform 
gilt auch durch Telegramm, Telefax oder sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form als gewahrt. 
 
Eine Antragstellung auf elektronischem Weg ist unter folgenden Adressen möglich: 
buergerbuero@ratingen.de 
www.ratingen.de 
 
Der Antrag kann auch mündlich im Briefwahlbüro der Stadt Ratingen, Lintorfer Str. 36, 
40878 Ratingen, während der Öffnungszeiten gestellt werden: 
 
Montag und Dienstag  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag   8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Samstag                      10.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Freitag 23.05.2014   8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Hilfsbedürftige Personen können sich bei der Antragstellung einer Hilfsperson bedienen. 
 
Wahlscheine  können von im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen bis zum 
23.05.2014, mündlich (nicht telefonisch) oder schriftlich beantragt werden. Im Falle 
nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag auch noch bis 
zum Wahltag, 25.Mai 2014, 15.00 Uhr, gestellt werden. Wahlberechtigte, die einen An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheines gestellt haben, erhalten ihre Briefwahlunterlagen 
auf dem Postweg, per Boten oder durch Abholung im Briefwahlbüro. 
 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für andere Personen ist nur 
im Falle einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch 
schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen den Wahlberechtigten 
nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich überbracht werden können. 
Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Per-
son nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen. 
 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Europawahl durch Stimmabgabe in einem 
Wahllokal seines Wahlbezirks oder durch Briefwahl wählen. 
 
Die Briefwahlunterlagen bestehen aus folgenden Teilen: 
einem Wahlschein, 
einem weißen  Stimmzettel 
einem amtlichen blauen Stimmzettelumschlag 
einem roten amtlichen Wahlbriefumschlag 
einem Merkblatt für die Briefwahl 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet unbeobachtet und persönlich den Stimmzettel, 
legt ihn in den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unter-
zeichnet die auf dem Wahlschein enthaltene Versicherung an Eides statt und steckt den 

mailto:buergerbuero@ratingen.de
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verschlossenen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen 
Wahlschein in den amtlichen roten Wahlbriefumschlag und verschließt ihn. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief so rechtzeitig an die angegebene Stelle abge-
sandt werden, dass dieser spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Die Wahlbrie-
fe werden im Bereich der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform unentgeltlich befördert.  
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann bis zum Tag vor der Wahl, 24.05.2014, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein ausgestellt werden. 
 
Hinweis auf das Strafgesetzbuch 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
Ratingen, 07.05.2014 
 
 
Steuwe 
Wahlleiter 
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53 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Wahlbekanntmachung zur Kommunalwahl  

 
Am 25.Mai 2014 findet die Kommunalwahl NRW mit der Wahl für die Vertretung des 
Kreises Mettmann, der Wahl des Landrates des Kreises Mettmann, der Wahl der Vertre-
tung der Stadt Ratingen und der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Ratingen statt.  Die 
vier stattfindenden Wahlen werden in gleichen Wahlräumen durchgeführt und dauern 
von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
Das Wahlgebiet der Stadt Ratingen ist in 24 allgemeine  Wahlbezirke eingeteilt. 
 
 
Wahlbenachrichtigung  
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 28.04.2014  
bis 02.05.2014 zugestellt werden, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem die Wahlberechtigten wählen können.  
 
Stimmzettel 
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. Wähler haben ihren Personalausweis oder Reisepass mitzubringen 
und sollen ihre Wahlbenachrichtigung bereithalten. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahlberechtigte erhält bei Betreten des 
Wahlraumes die Stimmzettel der Wahlen, für die er wahlberechtigt ist. Die Stimmzettel 
müssen in einer Wahlkabine des Wahlraumes gekennzeichnet werden. 
 
Wähler haben für die Landratswahl, Kreistagswahl, Bürgermeisterwahl und Gemeinde-
ratswahl jeweils eine Stimme. 
 
Die Stimmzettel unterscheiden sich farblich wie folgt: 
 
Landratswahl             =  gelber Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
Kreistagswahl = rosa Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
Bürgermeisterwahl = blauer Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
Gemeinderatswahl =  grüner Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein/e Bewerber/in gekennzeichnet werden. Die 
Kennzeichnung soll durch Ankreuzen oder auf andere Weise kenntlich machen, wel-
chem/welcher Bewerber/in die Stimme gelten soll. 
 
 
Repräsentative Wahlstatistik 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung der Wahlergebnisse im Stimmbezirk ist öffentlich. Jede Person hat Zu-
tritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. 
Bei der Kreistagswahl wird auf Anordnung des Landesbetriebes Information und Tech-
nik Nordrhein-Westfalen in Absprache mit dem Innenministerium NRW in den Stimmbe-
zirken 7052, 7061, 7102, 7112 und 7151 eine repräsentative Wahlstatistik erhoben. 
Dies bedeutet, dass bei der Kreistagswahl im Wahllokal getrennt nach Alter und Ge-
schlecht gewählt wird. Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ist ausgeschlossen.  
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Erteilung von Wahlscheinen 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten auf Antrag 
einen Wahlschein. Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten auf Antrag einen Wahlschein, wenn 

a) nachgewiesen wird, dass aus einem nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist versäumt wurde, 

b) Wahlberechtigte aus einem nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragen wurden, 

c) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist ent-
standen ist oder sich herausstellt.   

 
Dieser Personenkreis kann einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 25. Mai 2014, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Ein Briefwahlantrag kann auf dem rückseitigen Vordruck der Wahlbenachrichtigung ge-
stellt werden. Der Antrag muss zwingend enthalten: Name, Vorname, Geburtsdatum, 
vollständige Anschrift. Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. Die Schriftform 
gilt auch durch Telegramm, Telefax oder sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form als gewahrt. 
 
Eine Antragstellung auf elektronischem Weg ist unter folgenden Adressen möglich: 
buergerbuero@ratingen.de 
www.ratingen.de 
 
Der Antrag kann auch mündlich im Briefwahlbüro der Stadt Ratingen, Lintorfer Str. 36, 
40878 Ratingen, während der Öffnungszeiten gestellt werden: 
 
Montag und Dienstag  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag   8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Samstag                      10.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Freitag 23.05.2014   8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Hilfsbedürftige Personen können sich bei der Antragstellung einer Hilfsperson bedienen. 
 
Wahlscheine  können von im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen bis zum 
23.05.2014, mündlich (nicht telefonisch) oder schriftlich beantragt werden. Im Falle 
nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag auch noch bis 
zum Wahltag, 25.Mai 2014, 15.00 Uhr, gestellt werden. Wahlberechtigte, die einen An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheines gestellt haben, erhalten ihre Briefwahlunterlagen 
auf dem Postweg, per Boten oder durch Abholung im Briefwahlbüro. 
 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für andere Personen ist nur 
im Falle einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch 
schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen den Wahlberechtigten 
nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich überbracht werden können. 
Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Per-
son nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen. 

mailto:buergerbuero@ratingen.de
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Wer einen Wahlschein hat, kann an der Kommunalwahl durch Stimmabgabe in einem 
Wahllokal seines Wahlbezirks oder durch Briefwahl wählen. 
 
Die Briefwahlunterlagen bestehen aus folgenden Teilen: 
einem Wahlschein je nach Wahlberechtigung, 
nach Wahlberechtigung je einem Stimmzettel 
einem gemeinsamen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag 
einem gelben amtlichen Wahlbriefumschlag 
einem Merkblatt für die Briefwahl 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet unbeobachtet und persönlich die Stimmzettel, 
legt sie in den amtlichen grünen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unter-
zeichnet die auf dem Wahlschein enthaltene Versicherung an Eides statt und steckt den 
verschlossenen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen 
Wahlschein in den amtlichen gelben Wahlbriefumschlag und verschließt ihn. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief so rechtzeitig an die angegebene Stelle abge-
sandt werden, dass dieser spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Die Wahlbrie-
fe werden im Bereich der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform unentgeltlich befördert.  
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann bis zum Tag vor der Wahl, 24.05.2014, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein ausgestellt werden. 
 
Hinweis auf das Strafgesetzbuch 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
Ratingen, 23.04.2014 
 
 
Der Wahlleiter  
In Vertretung: 
Raßloff 
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54 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Wahlbekanntmachung zur Integrationsratswahl  

 
Am 25.Mai 2014 findet die Wahl des Integrationsrates statt. Gem § 27 Abs. 2 Gemein-
deordnung NRW wird diese am selben Tag wie die Kommunalwahl NRW durchgeführt. 
 
Die Wahl wird in den vorgegebenen Stimmlokalen durchgeführt und dauert von 8.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr. 
 
Das Wahlgebiet ist die Stadt Ratingen.  
 
Wahlbenachrichtigung  
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 28.04.2014  
bis 02.05.2014 zugestellt wurden, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem die Wahlberechtigten wählen können.  
 
Stimmzettel 
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. Wähler haben ihren Personalausweis oder Pass mitzubringen und 
sollen ihre Wahlbenachrichtigung bereithalten. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahlberechtigte erhält bei Betreten des 
Wahlraumes den Stimmzettel.  Der  Stimmzettel muss in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes gekennzeichnet werden. 
 
Jede(r) Wähler/in hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel ist orange mit schwarzer Schrift. 
 
 
Auf dem Stimmzettel kann nur ein/e Bewerber/in oder Liste gekennzeichnet werden. Die 
Kennzeichnung soll durch Ankreuzen oder auf andere Weise kenntlich machen, wel-
chem/welcher Bewerber/in oder Liste die Stimme gelten soll. 
 
 
Erteilung von Wahlscheinen 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten auf Antrag 
einen Wahlschein. Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten auf Antrag einen Wahlschein, wenn 

a) nachgewiesen wird, dass aus einem nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist versäumt wurde, 

b) Wahlberechtigte aus einem nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragen wurden, 

c) die Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist ent-
standen ist oder sich herausstellt.   

 
Dieser Personenkreis kann einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 25. Mai 2014, 15.00 Uhr, im Bürgerbüro, Peter-Brüning-Platz 3, 40878 
Ratingen, stellen. 
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Ein Briefwahlantrag kann auf dem rückseitigen Vordruck der Wahlbenachrichtigung ge-
stellt werden. Der Antrag muss zwingend enthalten: Name, Vorname, Geburtsdatum, 
vollständige Anschrift. Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. Die Schriftform 
gilt auch durch Telegramm, Telefax oder sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form als gewahrt. 
 
Eine Antragstellung auf elektronischem Weg ist unter folgenden Adressen möglich: 
integrationswahl@ratingen.de 
www.ratingen.de 
 
Der Antrag kann auch mündlich im Briefwahlbüro der Stadt Ratingen, Peter-Brüning-
Platz 3, 40878 Ratingen, während der Öffnungszeiten gestellt werden: 
 
Montag und Dienstag  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag   8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Samstag                      10.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Freitag 23.05.2014   8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Hilfsbedürftige Personen können sich bei der Antragstellung einer Hilfsperson bedienen. 
 
Wahlscheine  können von im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen bis zum 
23.05.2014, mündlich (nicht telefonisch) oder schriftlich beantragt werden. Im Falle 
nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag auch noch bis 
zum Wahltag, 25.Mai 2014, 15.00 Uhr, gestellt werden. Wahlberechtigte, die einen An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheines gestellt haben, erhalten ihre Briefwahlunterlagen 
auf dem Postweg, per Boten oder durch Abholung im Briefwahlbüro. 
 
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für andere Personen ist nur 
im Falle einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch 
schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen den Wahlberechtigten 
nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich überbracht werden können. 
Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Per-
son nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen. 
 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Integrationsratswahl durch Stimmabgabe in ei-
nem Wahllokal  oder durch Briefwahl wählen. 
 
Die Briefwahlunterlagen bestehen aus folgenden Teilen: 
einem Wahlschein, 
einem Stimmzettel (orange) 
einem amtlichen grauen Stimmzettelumschlag 
einem weißen amtlichen Wahlbriefumschlag 
einem Merkblatt für die Briefwahl 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet unbeobachtet und persönlich den Stimmzettel, 
legt diesen in den amtlichen grauen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, un-
terzeichnet die auf dem Wahlschein enthaltene Versicherung an Eides statt und steckt 
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den verschlossenen amtlichen grauen Stimmzettelumschlag und den unterschriebenen 
Wahlschein in den amtlichen weißen Wahlbriefumschlag und verschließt ihn. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief so rechtzeitig an die angegebene Stelle abge-
sandt werden, dass dieser spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Die Wahlbrie-
fe werden im Bereich der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform unentgeltlich befördert.  
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass der beantragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann bis zum Tag vor der Wahl, 24.05.2014, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein ausgestellt werden. 
 
Hinweis auf das Strafgesetzbuch 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a  Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
Ratingen, 08.05.2014 
 
 
Steuwe 
Wahlleiter 
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55 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 

Bebauungsplan Ost 172, 1. Abschnitt, 4. Änderung „Feldstraße / Peter-Jansen-
Straße / Heinz-Büter-Weg“  
 

Bebauungsplan wird aufgestellt 
 
 
Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 06.05.2014 gemäß § 2 Absatz 1 
BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 1, Nr. 1 BauGB „Bebauungspläne der Innenent-
wicklung“ die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Der Bebauungsplan 
erhält die Bezeichnung Ost 172, 1. Abschnitt, 4. Änderung „Feldstraße / Peter-Jansen-
Straße / Heinz-Büter-Weg“. 
Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Ratingen,  in der Flur 4 und beinhaltet folgende 
Flurstücke: 
 
245, 565, 567, 651, 652, 687, 695, 696, 716, 717, 718, 719, 720, 722, 723, 724, 731, 
734, 735, 736, 737. 
 

Die Grenzen des Plangebietes sind in der beigefügten Übersichtskarte im Maßstab   1 : 
2500 mit einer schwarzen, unterbrochenen Balkenlinie gekennzeichnet und grau hinter-
legt. 
 
 
Hinweis Umweltprüfung 
 
Eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird nicht durchgeführt, da der Ände-
rungsbereich weniger als 20.000 m2 Grundfläche entsprechend § 13a Abs. 1 Nr. 1  
BauGB beinhaltet. Vom Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie von der Angabe nach § 
3 Abs. 2, Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgese-
hen.  
Ebenso kommt die Überwachung (Monitoring) gemäß § 4 c BauGB hier nicht zur An-
wendung. 
 
 
 
Die Öffentlichkeit kann sich in der Zeit vom 19.05.2014 bis 30.05.2014  im Amt für 
Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung, Rathausgebäude 4, Stadionring 17, 2. 
Obergeschoss, über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung während der Dienststunden unterrichten. 
 
 
Dienststunden: 
 
Montag bis Mittwoch                                   von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag                                                 von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag         von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 06.05.2014 be-
schlossene Aufstellung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
Ratingen, den 09.05.2014 
 
 
Birkenkamp 
Bürgermeister 
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56 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 

Bebauungsplan Ost 392 „K 10n / Gewerbegebiet Voisweg“ 
Bebauungsplan wird aufgestellt 
 
 
Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 06.05.2014 gemäß § 2 Absatz 1 
BauGB die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Der Bebauungsplan erhält 
die Bezeichnung Ost 392 „K 10n / Gewerbegebiet Voisweg“. Das Plangebiet liegt in der 
Gemarkung Ratingen, in den Fluren 8, 27, 28 und 29 und beinhaltet folgende Flurstü-
cke: 
 
Flur 8: 604,605, 608, 609,613, 614, 617, 619, 772 sowie Teilbereiche der Flurstücke 17, 
612, 796, 797 und 836; 
 
Flur 27: 278, 201; 
 
Flur 28: 109, 497, 498, 526, 544, 546, 548, 550 sowie Teilbereiche der Flurstücke 543, 
549 und 876; 
 
Flur 29: 459, 460;  
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der beiliegenden Übersichtskarte mit 
einer schwarzen, unterbrochenen Balkenlinie gekennzeichnet und grau hinterlegt. 
 
Für den Bebauungsplan Ost 392 „K 10n / Gewerbegebiet Voisweg“ wird ein Umweltbe-
richt erstellt. 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 26.09.2013 be-
schlossene Aufstellung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Absatz 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 der Haupt-
satzung der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Ratingen. 
 
 
Ratingen, den 09.05.2014 
 
 
Birkenkamp 
Bürgermeister 
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57 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Bebauungsplan M 377 „Bahnstraße / Freiligrathring / Beethovenstraße“ 
Bebauungsplan wird gemäß § 3 Absatz 2 BauGB i.V.m. § 13 a BauGB öffentlich 
ausgelegt 
 
Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 06.05.2014 beschlossen, gemäß 
§ 13a BauGB den Bebauungsplan M 377 „Bahnstraße / Freiligrathring / Beethovenstra-
ße“ einschließlich der Entwurfsbegründung vom 27.05.2013 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.  
 
Ort: Stadtverwaltung Ratingen, Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung, 

Verwaltungsgebäude Stadionring 17, 40878 Ratingen 
 
Zeit: vom 19.05.2014 bis einschließlich 25.06.2014 während der Dienststunden. 
 
Dienststunden: 
 
Montag bis Mittwoch   von 08.30 Uhr  bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag     von 08.30 Uhr  bis 18.00 Uhr, 
Freitag     von 08.30 Uhr  bis 12.00 Uhr. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen eingebracht werden. Nach dieser 
Frist abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Bebau-
ungsplanänderung unberücksichtigt bleiben. 
 
Projektbeschreibung: Sicherung und Attraktivierung der vorhandenen Wohnbebauung. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind darüber hinaus verfügbar: 

 Umweltbericht, Kuhlmann & Stucht GbR (März 2013) 

 Eine schalltechnische Untersuchung, Peutz Consult (Februar 2013) 
 
Die Unterlagen zum Bebauungsplan M 377 (Planentwurf, Entwurfsbegründung, Gutach-
ten etc.) können auch im Internet unter  
 
http://www.o-sp.de/ratingen/start.php#offen 
 
eingesehen werden. 
 
 
Hinweis Normenkontrollantrag: 
Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder 
Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches 
zum Gegenstand hat, ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Ein-
wendungen geltend gemacht hat, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Öf-
fentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder 
verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese 
Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden ist (§ 47 Abs. 2a VwGO). 
 
 

http://www.o-sp.de/ratingen/start.php#offen
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 06.05.2014 be-
schlossene Offenlage des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 7 Absatz. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW)  wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV.NRW. S. 878), gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 
 
 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Absatz 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 der Haupt-
satzung der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Ratingen. 
 
 
Ratingen, den 09.05.2014 
 
 
Birkenkamp 
Bürgermeister 
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58 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 

Bebauungsplan M 389 „Düsseldorfer Platz – ZOB“ 
Bebauungsplan tritt in Kraft 
 
 
Der nachfolgend abgedruckte Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Ratingen gemäß § 10 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. S. 2414) zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. S. 1548) sowie den §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878) am 06.05.2014 als Satzung beschlossen worden. 

 
Der oben genannte Bebauungsplan mit seiner Begründung und der zusammenfassenden Erklä-
rung liegen ab sofort während den Dienststunden im Amt für Stadtplanung, Vermessung und 
Bauordnung der Stadt Ratingen, Verwaltungsgebäude Stadionring 17, 40878 Ratingen, 2. Ober-
geschoss, Raum 2.02, zu jedermanns Einsicht bereit. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft gegeben. 

 
Dienststunden: 
 
Montag bis Mittwoch  von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag     von 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag     von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 
 
Die Unterlagen zum Bebauungsplan M 389 (Planentwurf, Entwurfsbegründung, Gutach-
ten etc.) können auch im Internet unter  
 
http://www.o-sp.de/ratingen/start.php#fertig 
 
eingesehen werden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 Absatz 3 Satz 4 
BauGB in Kraft. 

 

http://www.o-sp.de/ratingen/start.php#fertig
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Der vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 06.05.2014 be-
schlossene Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Absatz 3 BauGB öffentlich be-
kannt gemacht.  
Hinweise: 
 
I. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplanes und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Ratingen unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
II. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt , 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher ge-

rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
III. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in §§ 39 

bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind (§ 44 
Abs. 3 Satz 1 BauGB). Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in o.g. Fällen bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeige-
führt wird. 

 
 
Ratingen, den 09.05.2014 
 
 
Birkenkamp 
Bürgermeister 



12.05.2014 Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 10 / 2014 Seite     174 
 

 

 

 



12.05.2014 Amtsblatt der Stadt Ratingen Nr. 10 / 2014 Seite     175 
 

 

59 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 

Bebauungsplan  H 381 „Eggerscheidter Straße / Am Wiedekamp / Am Wetzels-
haus / Stolsheide / Schlipperhaus“ 
 
Anordnung zur ersten Verlängerung der Veränderungssperre gemäß § 17 Abs. 1 
BauGB in Verbindung mit den §§  7  und 41 der Gemeindeordnung Nordrhein- 
Westfalen 
 
 
Zur Sicherung der Bauleitplanung wird gemäß § 17 Abs. 2 BauGb in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. IS 1548) mit Wirkung vom 20.09. 2013, die §§ 11, 
124, 242  und 245a BauGB mit Wirkung vom 21.06.2013, die §§ 192 und 198 BauGB 
mit Wirkung vom 20.12.2013 sowie den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO  NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NW. Seite 666 / SGV. NRW.2023) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), die nachfolgende vom Rat der Stadt Ratingen am 
18.09.2012 beschlossene Satzung um ein Jahr verlängert. 
 
Inkrafttreten der ersten Verlängerung zur Veränderungssperre 
 
Die erste Verlängerung der Veränderungssperre tritt am 20.09.2014, dem Tag nach 
Fristablauf der ursprünglichen Veränderungssperre in Kraft. Sie endet mit der Rechts-
verbindlichkeit des Bebauungsplanes  H 381 „Eggerscheidter Straße / Am Wiedekamp / 
Am Wetzelshaus / Stolsheide / Schlipperhaus“,  spätestens jedoch nach Ablauf eines 
Jahres seit Inkrafttreten. 
 
Satzung der Stadt Ratingen über die Anordnung einer Veränderungssperre 
 
Gemäß der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW  S. 666 / SGV NRW 2023), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV NRW S. 666 / SGV NRW 2023), in 
Verbindung mit § 14 Abs. 1, § 16 und § 17 Abs. 1 BauGB vom 23.09.2004 (BGBl I S. 
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. IS. 1509) hat der Rat der 
Stadt Ratingen zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung in seiner Sitzung am 
18.09.2012 folgende Veränderungssperre beschlossen: 
 
§ 1 
Zu sichernde Bauleitplanung 
 
Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 22.05.2012 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes  H 381 „Eggerscheidter Straße / Am Wiedekamp / Am Wetzelshaus / 
Stolsheide / Schlipperhaus“ beschlossen. 
 
Zur Sicherung der Bauleitplanung für das in § 2 bezeichnete Gebiet wird hiermit eine 
Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB in Verbindung mit den §§ 16 und 17 Abs. 1 
BauGB erlassen. 
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§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre liegt im Bebauungsplan H 381 
„Eggerscheidter Straße / Am Wiedekamp / Am Wetzelshaus / Stolsheide / Schlipper-
haus“ in der Gemarkung Hösel, Flur 2, und beinhaltet die Flurstücke. 
 
6322 Am Wetzelshaus teilweise, 6323 Schlipperhaus teilweise, 6320 Am Wiedekamp, 
7423 Eggerscheidter Straße teilweise, 7935 Stolsheide teilweise. 
 
Block A: 
 
3133, 3134, 3137, 3283, 3409, 3966, 4237, 4238, 4391, 4392, 5160, 5890, 6049, 6050, 
6242, 6243, 6341, 6357, 7530, 7534, 7535, 7537, 7644, 7645, 7646, 7647, 7662 und 
7663. 
 
Block B: 
 
2425, 2687, 2688, 4026, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 7125, 7126, 7127, 7128, 7791, 
7792 und 7873. 
 
Die ungefähren Grenzen sind in der beigefügten Übersichtskarte, die Bestandteil dieser 
Satzung ist, im Maßstab 1: 2500 dargestellt. 
 
§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre; Ausnahme 
 
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 

nicht beseitigt werden, 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen  von Grundstücken 

und baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- 

oder  anzeigepflichtig sind,  nicht vorgenommen werden. 

 
§ 4 
Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie endet mit der Rechtsver-
bindlichkeit des Bebauungsplanes H 381 „Eggerscheidter Straße /  Am Wiedekamp / 
Am Wetzelshaus / Stolsheide / Schlipperhaus“ spätestens jedoch nach Ablauf von zwei 
Jahren seit Inkrafttreten. Auf die Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten 
Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 BauGb abgelaufene Zeitraum anzurech-
nen. Die Gemeinde kann die Frist um ein Jahr verlängern. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 06.05.2014 be-
schlossene Satzung über die Anordnung zur ersten Verlängerung einer Veränderungs-
sperre wird hiermit gemäß § 16 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
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Hinweise: 
 
I. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn Sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Ratingen, Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauord-
nung, Stadionring 17, 40878 Ratingen, unter Darlegung des die Verletzung begrün-
deten Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
II. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen diese  Satzung 

nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekanntmachung) 

nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-

zeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen, Amt 

für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung, Stadionring 17, 40878 

Ratingen, vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
III. Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Be-

ginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB 

hinaus, ist den Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine an-

gemessene Entschädigung in Geld zu leisten (§ 18 Abs.1 Satz 1 BauGB). Der Ent-

schädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die vorstehend be-

zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An-

spruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 

dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 

 
Ratingen, den 09.05.2014 
 
 
Birkenkamp 
Bürgermeister 
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60 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 

Beschluss eines besonderen Vorkaufsrechtes 
 
 
Satzung der Stadt Ratingen zur Ausübung eines besonderen Vorkaufsrechtes 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2003), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV NRW S. 878), in Verbindung mit § 
25 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. S. 1548), hat der Rat der 
Stadt Ratingen zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung in seiner Sitzung am 
06.05.2014 folgende Vorkaufsrechtssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Besonderes Vorkaufsrecht 

 
Für die in § 2 dieser Satzung bezeichnete Fläche steht der Gemeinde ein besonderes 
Vorkaufsrecht zu. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich, dargestellt in einer Anlage (Übersichtskarte ohne Maß-
stab) zu dieser Satzung, beinhaltet die Flurstücke 592, 597, 589, 587, alle Flur 12, Ge-
markung Lintorf, die Flurstücke 130, 57/1, 57/2, alle Flur 11, Gemarkung Lintorf, die 
Flurstücke 86, 990, 991 (teilweise), alle Flur 10, Gemarkung Lintorf 
 
Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 06.05.2014 be-
schlossene Satzung zur Ausübung eines besonderen Vorkaufsrechtes wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht.  
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Hinweise: 
 
I. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis der Ergänzungssatzung und des 
Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Ergänzungs-
satzung schriftlich gegenüber der Stadt Ratingen, Amt  für Stadtplanung, 
Vermessung und Bauordnung, Verwaltungsgebäude Stadionring 17, 40878 Ra-
tingen, unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 

 
II. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen diese Er-
gänzungssatzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Verkündung (Öffentliche 
Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes An-

zeigeverfahren ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den, 

b) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
c) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
III. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in §§ 

39 bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind (§ 
44 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht in-
nerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in o.g. Fällen 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird. 

 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Absatz 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 der Haupt-
satzung der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Ratingen.  
 
 
Ratingen, den 09.05.2014 
 
 
Birkenkamp 
Bürgermeister 
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61 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 

Zustellung  für die Stadt Ratingen, vertreten durch den Bürgermeister, durch öffent-
liche Bekanntmachung einer Benachrichtigung 
 

-(öffentliche Zustellung)- 
 

 
an 

 
Herrn  Hans Michael Hoffmann 
Letzte bekannte Anschrift: 55124 Mainz, Mainzer Str. 97 
 
 
Folgendes Dokument kann  nicht zugestellt werden, da der Aufenthalt 
der vorgenannten Person  nicht bekannt ist: 
 
Abgaben-Jahresbescheid 2014 vom 17.01.2014 
über Grundbesitzabgaben für das Objekt: 
Ostring 22 
Objektnummer: GA027283 
Kassenkonto: 1026706 
 
Der Bescheid wird nunmehr im Wege der öffentlichen Bekanntmachung gemäß §§ 1,10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz)  vom 12.05.2009 (GV. NRW S. 296), zugestellt. 
 
Das Dokument kann   bei der Stadt Ratingen, Verwaltungsgebäude, Sohlstättenstr. 33,  
40880 Ratingen, Zimmer 0.20, eingesehen werden. Die Zustellung gilt mit Ablauf von zwei 
Wochen seit dem Tag der Veröffentlichung als erfolgt.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit der erfolgten Zustellung die Rechtsbehelfsfrist  nach 
§ 74  Verwaltungsgerichtsordnung in Gang gesetzt wird, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 
 
 
Ratingen, den 24.04.2014 
 
 
Birkenkamp 
Bürgermeister 
 

 


